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Cloppenburg,25.08.2021 

 

 

Anerkennung ökologische Aufwertung auf zwei Flächen im Landkreis Ammerland 

 

 

Sehr geehrter Herr Block,  

 

am 13.07.2021 haben Sie einen Antrag per Mail auf Anerkennung von Ökologischen Wer-

teinheiten (Ökopunkte) gemäß § 16 BNatSchG im Landkreis Ammerland gestellt. Fol-

gende Flächen wurden zur Anerkennung beantragt: 

 
Gemeinde Gemarkung Flur Flurstück Größe 

Bad Zwischenahn Bad Zwischenahn 22 230/61 2,4832 ha 

Edewecht Edewecht 15 98 
3,8687 ha 

Edewecht Edewecht 15 117/9 

     

 

Auf diesen Antrag möchte ich Ihnen folgende Rückmeldung geben.  

Die Ökopunkte werden anerkannt, unter der Voraussetzung, dass:  

- Die Anlage der Grünländer primär durch Mahdgutübertragung von artenreichen, 

angrenzenden Spenderflächen erfolgt 

o Nachweise über Standort und Suche der Mahdgutübertragungsflächen 

vorhalten 

- Eine standortgerechte Regiosaatgut-Mischung (Lieferschein vorhalten) verwendet 

wird, falls kein Mahdgut verfügbar ist 

o Anpassungen von Standard-Regio-Saatgutmischungen können vorgenom-

men werden.   

- Nachsaaten grundsätzlich nur mit standortgerechten, gebietsheimischen Arten er-

folgt 

- Ein zweiter Grünlandschnitt durchgeführt werden kann 
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- Nur eine Erhaltungsdüngung frühestens nach 5 Jahren mit maximal 100 kg 

N/ha*Jahr in Absprache mit der UNB erfolgt 

- Die grundbuchliche Sicherung erfolgt ist 

- Eine Abnahme nach Umsetzung auch durch den Landkreis Cloppenburg erfolgt 

 

Eine potenzielle Eignung der Flächen für den Artenschutz bedarf einer gesonderten Prü-

fung und gegebenenfalls der Anpassung von Bewirtschaftungsauflagen.  

 

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrage 

 

 

Hogeback
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